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1 Anlass der Planung 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ehekirchen hat in seiner Sitzung am XX.XX.XXXX 

die Aufstellung der Einbeziehungssatzung „Fl.Nr. 35/1 Dinkelshausen“ gemäß § 34 

Abs. 4 Nr. 3 BauGB (Baugesetzbuch) beschlossen. Gemeinden können durch Sat-

zung einzelne Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile 

einbeziehen, wenn die einbezogenen Flächen durch die bauliche Nutzung des an-

grenzenden Bereichs entsprechend geprägt sind (Einbeziehungssatzung). 

Der Geltungsbereich der vorliegenden Einbeziehungssatzung umfasst das Grund-

stück mit der Fl.Nr. 35/1 Gemarkung Dinkelshausen im Ortsteil Dinkelshausen mit 

Lage im derzeitigen Außenbereich. Die Gemeinde ist bestrebt einer ortsansässigen 

Familie durch den einen teilweisen Abbruch des Bestands und Ersatzneubaus den 

Verbleib in der Gemeinde attraktiv zu machen. Daher soll mit der Planung das Grund-

stück in den Ort einbezogen und so bedarfsgerecht Bauland ausgewiesen werden. 

2 Bauleitplanverfahren 

Die Voraussetzungen für die Aufstellung einer Einbeziehungssatzung gemäß § 34 

Abs. 5 BauGB sind erfüllt. 

Darüber hinaus wird weder die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durch-

führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung oder dem Landesrecht unterliegen 

begründet, noch liegen Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 

Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter vor. Ebenfalls bestehen keine Pflichten zur 

Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 

Satz 1 BImSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz). 

Für die Einbeziehungssatzung ist das vereinfachte Verfahren gemäß § 13 Abs. 2 Satz 

1 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 anzuwenden. 

3 Beschreibung des Plangebiets 

Der räumliche Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung mit einem Flächenumgriff 

von rund 1.550 m² ergibt sich aus der Planzeichnung und umfasst das Grundstück 

mit der Fl.Nr. 35/1 Gemarkung Dinkelshausen im Ortsteil Dinkelshausen.  

3.1 Bestandssituation im Plangebiet 

Das Plangebiet stellt sich derzeit als landwirtschaftliche Hofstelle dar. Das Grund-

stück ist weitgehend bebaut bzw. durch die langgestreckte Zufahrt fast vollständig 

versiegelt. Lediglich entlang der Erschließungsstraße befindet sich eine kleine Grün-

fläche mit einer Hecke entlang der Straße. 

Die Gebäude entlang der westlichen Grundstücksgrenze werden abgebrochen und 

anstelle dessen ein Ersatzneubau geplant. Außerhalb der westlichen Grundstücks-

grenze befinden sich Bestandsgehölze, die mit ihrer Krone das Plangebiet überragen.  
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3.2 Lage und bestehende Strukturen im Umfeld des Plangebiets 

Das Plangebiet liegt im Ortsteil Dinkelshausen und grenzt im Osten an die Straße 

Dinkelshausen B (öffentliche Straßenverkehrsfläche) an. Der Straße gegenüberlie-

gend bzw. nördlich und südlich des Plangebiets folgen landwirtschaftliche Hofstellen 

mit teilweise neu gebauten Wohngebäuden. Im Westen grenzt eine freie Feldflur, die 

als Pferdekoppel genutzt wird, an den Geltungsbereich an.  

 

 

Abb. 1: Luftbild mit Kennzeichnung des Plangebiets, o.M. (© 2020 Bayerische Vermes-
sungsverwaltung) 

4 Planungsrechtliche Ausgangssituation 

4.1 Ziele der Landesplanung 

Die Gemeinde Ehekirchen wird durch das Landesentwicklungsprogramm Bayern 

(LEP in der Fassung vom 22.08.2013, geändert durch Verordnung vom 01.01.2020) 

als allgemein ländlicher Raum definiert. Folgende Ziele und Grundsätze führt das 

Landesentwicklungsprogramm Bayern an: 

1.1.1 (Z)  In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingun-

gen zu schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der 

Teilräume sind weiter zu entwickeln. […] 

2.2.5 (G)  Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass 

 - er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum 

 nachhaltig sichern und weiter entwickeln kann, […] 
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 - er seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahr-

 en kann […]. 

3.1 (G)  Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungs-

entwicklung unterbesonderer Berücksichtigung des demographischen 

Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden. 

3.2 (Z)  Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete 

Siedlungseinheiten auszuweisen. […] 

Auf Grund der Tatsache, dass es sich bei der Planung um eine Nachverdichtung mit-

tels Ersatzneubau handelt und keine neue Flächeninanspruchnahme stattfindet, wird 

von einer Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der Landesplanung aus-

gegangen. 

4.2 Ziele der Regionalplanung 

Laut dem Regionalplan der Region Ingolstadt liegt die Gemeinde Ehekirchen im länd-

lichen Teilraum, dessen Entwicklung in besonderem Maße gestärkt werden soll. Sie 

stellt ein Kleinzentrum sowie einen bevorzugt zu entwickelnden Ort dar. Folgende 

Grundsätze und Ziele nennt der Regionalplan zum Punkt Siedlungsstruktur und Sied-

lungsentwicklung: 

B III 1.1 (G)  Zum Erhalt der dynamischen Entwicklung der Region ist es von beson-

derer Bedeutung, ausreichend Flächen für eine gewerbliche und 

wohnbauliche Siedlungstätigkeit bereitzustellen. 

B III 1.1.1 (G)  Es ist anzustreben, die Siedlungsstruktur unter Wahrung ihrer Vielfalt 

ressourcenschonend zu entwickeln, Grund und Boden sparsam in An-

spruch zu nehmen und Siedlungs- und Erschließungsformen flächen-

sparend auszuführen. 

B III 1.3 (Z)  Eine Zersiedlung der Landschaft soll verhindert werden. […] 

B III 1.5 (Z)  Auf eine gute Durchgrünung und Gestaltung der Baugebiete insbeson-

dere am Ortsrand und in den Ortsrandbereichen soll geachtet werden. 

Der Regionalplan trifft hinsichtlich der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes 

für das Plangebiet keine Aussagen. 
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Abb. 2: Ausschnitt aus dem RP10, Karte 1 „Raumstruktur“ mit Kennzeichnung des Gemein-
degebiets, o.M. 1 

Von einer Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der Regionalplanung 

wird ebenfalls ausgegangen. Die Planung verfolgt in Form der Nachverdichtung die 

Belange einer nachhaltigen und bedarfsgerechten Siedlungsentwicklung. Die Er-

schließung ist im Bestand gesichert. 

4.3 Darstellung im wirksamen Flächennutzungsplan 

 

Abb. 3: Wirksamer Flächennutzungsplan der Gemeinde Ehekirchen mit Kennzeichnung des 
Plangebiets, o.M. 

 
1  Regionalplan der Region Ingolstadt (RP10), Stand: 02. Julis 2015 
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Der wirksame Flächennutzungsplan stellt den Planbereich und dessen bauliches Um-

feld als eine Dorfgebietsfläche vor. Direkt angrenzend an den Geltungsbereich 

befindet sich Landwirtschaftliche Fläche. Der Bestandsbaum auf dem nördlichen 

Nachbargrundstück wird als zu erhaltend dargestellt. 

Die Einbeziehungssatzung steht den Darstellungen des Flächennutzungsplans somit 

nicht entgegen und wird aus diesem entwickelt.  

5 Planungsziele 

Ziel der Einbeziehungssatzung ist die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit für eine 

Wohnbebauung im Ortsteil Dinkelshausen zu schaffen. Die Planung ermöglicht eine 

Bebauung mit Einzelhaus zur Wohnnutzung nach Abbruch der bestehenden Ge-

bäude. 

Der Ersatzneubau wird unter Berücksichtigung der Nachbarbebauung sowie der im 

Planumgriff bereits vorhandenen Bebauung für städtebaulich vertretbar angesehen 

und führt zu einer maßvollen Ergänzung der bestehenden Siedlungsstruktur. 

Auf Grund der Ortsrandlage ist die verträgliche Einbindung des Vorhabens in das 

Landschaftsbild ein wesentliches Ziel der Planung. 

6 Planungskonzept 

Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens richtet sich zum einen nach 

§ 34 BauGB, wonach als Beurteilungsmaßstab die Eigenart der näheren Umgebung 

herangezogen wird und zum anderen nach den in der vorliegenden Satzung getroffe-

nen und im Folgenden erläuternden Festsetzungen. So soll eine angemessene 

Einbindung der Kubatur des Ersatzneubaus in die ortstypische Baustruktur geschaf-

fen und eine moderne Bauform mittels Pultdach ermöglicht werden. 

6.1 Städtebauliches Konzept 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl und Wandhöhe 

bestimmt. 

Die Grundflächenzahl wird aufgrund des Neubaus und teilweisen Verbleibs der Be-

standsgebäude auf dem Planungsgrundstück mit 0,4 festgesetzt. Die 

Grundflächenzahl bleibt unterhalb der Obergrenze eines Dorfgebiets von 0,6 (§ 17 

BauNVO). Laut § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die zulässige Grundfläche durch die 

Grundflächen der in Satz 1 bezeichneten Anlagen bis zu 50 % überschritten werden.  

Orientiert an den Bestandsgebäuden wird die Wandhöhe auf der Traufseite des Pult-

dachs auf 6,80 m beschränkt. 

Da das neue Gebäude an die Bestandsgebäude angebaut werden soll, orientiert es 

sich mit seiner Höhenlage an den diesen. Die Oberkante des Erdgeschoss-Rohfuß-

bodens (OK RFB) darf max. 60 cm unter bzw. über der Oberkante der angrenzenden 
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öffentlichen Erschließungsstraße liegen. Die Höhenlage ist in der Mitte der straßen-

zugewandten Gebäudeseite rechtwinklig zum befestigten Fahrbahnrand zu ermitteln. 

Im Geltungsbereich sind nur Einzelhäuser mit maximal 2 Wohneinheiten zugelassen. 

Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch eine Baugrenze in der Planzeichnung 

festgesetzt. Die Baugrenze wird relativ eng um das geplante Gebäude festgesetzt, so 

dass die benötigten Abstandsflächen zu den benachbarten Gebäuden eingehalten 

werden können. Es ist aber noch ausreichend Spielraum für Balkone und Terrassen 

vorhanden.  

Die Festsetzungen zur baulichen Gestaltung beschränken sich im Wesentlichen auf 

die Dachgestaltung. So ist zur Verwirklichung eines modernen Baukörpers aus-

schließlich ein Pultdach mit einer Dachneigung bis 10° zugelassen. Das Gelände darf 

innerhalb des Bauraums bis zur Oberkante der festgesetzten Höhe des Erdgeschoß 

Rohfußbodens aufgefüllt bzw. abgegraben werden. 

6.2 Verkehrskonzept 

Die Erschließung des Grundstücks erfolgt von Osten über Straße Dinkelshausen B. 

Ein Ausbau von Verkehrswegen zur Erschließung des Grundstücks ist somit nicht 

erforderlich.  

Um die Bodenversiegelung und den Umfang des abzuleitenden unverschmutzten 

Niederschlagswassers auf ein Mindestmaß zu reduzieren, sind oberirdische Stell-

plätze sowie die privaten Zufahrten in wasserdurchlässiger Weise (z.B. wasserdurch-

lässiges Pflaster, Rasengitter, Rasenpflaster, Rasenziegel, Schotterrasen, Schotter 

oder Rasen) auszuführen. 

6.3 Grünordnungskonzept 

Da die Bestandgebäude auf der westlichen Grenze des Geltungsbereichs liegen und 

nach Osten hin eine Hofform bilden, befindet sich derzeit eine kleine Grünfläche ent-

lang der Erschließungsstraße auf dem Grundstück. Diese wird von der Planung nicht 

berührt und bleibt bestehen. 

Entlang der westlichen Grundstücksgrenze auf der Pferdekoppel und im Norden auf 

dem Nachbargrundstück befinden sich einige Gehölze, die außerhalb des Geltungs-

bereichs liegen und von der Planung nicht berührt werden. Somit wird im 

Vorhabengebiet von einer Ortsrandeingrünung abgesehen.  

Die nicht überbauten privaten Grundstücksflächen sind als Freiflächen nach land-

schaftsgestalterischen Gesichtspunkten anzulegen. Je 300 m² angefangene private 

Grundstücksfläche wird mindestens ein Obstbaum oder heimischer Laubbaum fest-

gesetzt. 
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7 Belange des Umwelt-, Natur- und Artenschutzes 

7.1 Umweltschutz 

Mit der Aufstellung von Satzungen nach § 34 BauGB sind die Belange des Umwelt-

schutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach § 1 

Abs. 6 Nr. 7 BauGB entsprechend zu berücksichtigen. Nachfolgend wird schutzgut-

bezogen eine Bestandsaufnahme und eine Prognose über die Entwicklung des 

Umweltzustands bei Durchführung der Planung abgegeben. 

7.1.1 Schutzgut Klima und Luft 

Das Vorhabengebiet stellt sich als landwirtschaftliche Hofstelle dar. Ein Teil der Ge-

bäude wird abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt. Aufgrund der geringeren 

Größe des Neubaus als die Bestandsgebäude ist die zu erwartende Versiegelung von 

Flächen und damit die klimatischen Aufheizungseffekte von geringer Erheblichkeit. 

Der Zustand des Kaltluftabflusses ändert nicht.  

Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind als gering zu bewerten. 

7.1.2 Schutzgut Boden 

Da das Plangebiet bereits bebaut und durch die Zufahrt nahezu vollständig versiegelt 

ist, ist die natürliche Bodenfunktion bereits beeinträchtigt bzw. nicht mehr vorhanden.  

Die durch das Vorhaben zu erwartende geringere Flächenversiegelung ermöglich es, 

dass sich im Bereich der zukünftig größeren Gartenflächen die natürlichen Boden-

funktionen wiedereinstellen können.  

Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind daher als gering zu bewerten. 

7.1.3 Schutzgut Fläche 

Das Planvorhaben schafft Baurecht für ein Baugrundstück in unmittelbarer Anbindung 

an die Siedlungsfläche. Die Gebäude entlang der westlichen Grundstücksgrenze wer-

den abgebrochen und anstelle dessen ein Ersatzneubau geplant. Es findet keine 

Neuinanspruchnahme von Flächen statt. Die Erschließung des Vorhabens ist gesi-

chert. Der Eingriff wird durch die Festsetzung einer Baugrenze minimiert. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind als gering zu bewerten. 

7.1.4 Schutzgut Wasser 

Wasserschutzgebiete, wasserwirtschaftliche Vorrang- und Vorbehaltsgebiete gemäß 

dem Regionalplan der Region Ingolstadt (RP10) werden von der Planung nicht be-

rührt. Im Geltungsbereich sind keine Oberflächengewässer vorhanden.  

Genauere Untersuchungen zum Grundwasserstand bzw. Baugrund liegen nicht vor. 

Um den Umfang des abzuleitenden unverschmutzten Niederschlagswassers auf ein 

Mindestmaß zu reduzieren, wird die Herstellung von Wegen mit wasserdurchlässiger 

Wegedecke festgesetzt. Weiter kann sich die Wasserrückhaltung im Bereich der pri-

vaten Gartenfläche wiedereinstellen. 
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Die Auswirkungen auf das Schutzgut als gering zu bewerten sind. 

7.1.5 Schutzgut Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume 

Von dem Vorhaben sind keine Schutzgebiete betroffen. Auch liegen innerhalb des 

Plangebiets keine Biotope nach amtlicher Biotopkartierung vor.  

Es wird davon ausgegangen, dass keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG eintreten. In der Artenschutzkartierung 

TK-Blattes 7332 „Burgheim Süd“ sind keine Funde im direkten Geltungsbereich der 

Einbeziehungssatzung und seiner näheren Umgebung verzeichnet. Ein Verstoß ge-

gen das Artenschutzrecht nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ist demnach nicht 

zu erwarten.  

Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind als gering zu bewerten. 

7.1.6 Schutzgut Landschaft 

Das Plangebiet befindet sich im Westen des Ortsteils Dinkelshausen, im Anschluss 

an den vorhandenen Siedlungszusammenhang. Aufgrund der geringen Größe des 

Plangebietes und der beabsichtigten Nachverdichtung mittels Ersatzneubau sind die 

Auswirkungen auf das Schutzgut von geringer Erheblichkeit. Die Lage der Bestands-

bäume außerhalb des Geltungsbereichs tragen zur Eingrünung des Grundstücks bei. 

Die Belange der Baukultur werden durch geeignete Festsetzungen gewahrt und die 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild so insgesamt minimiert. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind als gering zu bewerten. 

7.1.7 Wechselwirkungen der Schutzgüter 

Es ergeben sich nach derzeitigem Planstand keine Wechselwirkungen, die im Zu-

sammenspiel eine erhöhte Umweltbetroffenheit befürchten lassen. 

7.2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Da es sich bei dem Vorhabengebiet um eine bebaute und daher nahezu versiegelte 

Landwirtschaftliche Hofstelle handelt, die durch einen Abbruch und Ersatzneubau 

nachverdichtet werden soll, findet kein Eingriff in Natur und Landschaft statt. Die Er-

mittlung des naturschutzfachlichen Ausgleichs ist daher nicht nötig.  

7.3 Artenschutz 

Die bestehenden Gehölze befinden sich außerhalb des Geltungsbereichs und sind 

daher von der Planung unberührt. 

Es kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass die landwirtschaftlichen Ge-

bäude Fledermäusen als potenzielles Sommerquartier dienen. Ebenfalls könnten 

gebäudebrütende Vogelarten die Gebäude als Fortpflanzungsstätte nutzen. 

Vor einem Gebäudeabriss muss deshalb eine Überprüfung auf potenzielle Fleder-

mausquartiere, Fledermausspuren sowie Fortpflanzungsstätten von 

gebäudebewohnenden Vogelarten durch eine fachkundige Person erfolgen.  
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Ist eine Betroffenheit gegeben, sind entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung und 

zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität zu treffen, damit es zu 

keiner Erfüllung von Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG kommt. Diese Maß-

nahmen sind im Vorfeld mit der unteren Naturschutzbehörde Neuburg-

Schrobenhausen abzustimmen.   

Mit der Aufstellung der Satzung wird nicht in vorhandene Gehölze eingegriffen. Eine 

Betroffenheit der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ist nicht erkennbar.  

Zum Schutz der Vögel wird darauf hingewiesen, dass Gehölze außerhalb der Vogel-

schutzzeit, d.h. nur in der Zeit zwischen 1.10. und 28.02., gerodet werden dürfen.   

Werden diese Vorgaben beachtet sind keine erheblich nachteiligen Umweltauswir-

kungen für den Artenschutz zu erwarten. 

8 Weitere Belange 

8.1 Immissionsschutz 

Das Planungsgebiet liegt in unmittelbarer Nähe zu landwirtschaftlichen Hofstellen und 

grenzt an eine Pferdekoppel an. 

Bedingt durch die Ortsrandlage ist bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der an-

grenzenden und nahe gelegenen landwirtschaftlichen  Flächen und Betriebe mit den 

üblichen Staub-, Lärm- und Geruchsimmissionen auch vor 6:00 Uhr morgens und 

nach 22 Uhr abends zu rechnen. 

Hierzu gehören insbesondere Lärmbelästigungen durch Verkehrslärm aus dem land-

wirtschaftlichen Fahrverkehr auch von 6:00 Uhr morgens (z.B. Futterholen) und nach 

22:00 Uhr (z.B. Erntearbeiten). Gleiches gilt für die ortsübliche Gülleausbringung und 

die daraus resultierenden Geruchsemissionen. 

Zudem sind die Emissionen, die von der Kirche ausgehen (überwiegend Glockenge-

läut) von den Bewohnern im Umfeld der Kirche zu dulden, ebenso wie die von der 

Straße ausgehenden Emissionen von den Bewohnern hinzunehmen sind. 

8.2 Denkmalschutz 

In den aktuellen Denkmaldaten des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 

sind im Plangebiet weder Bau- noch Bodendenkmäler verzeichnet.  

In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befindet sich die denkmalgeschützte Katholi-

sche Kirche St. Gertrud mit der Nummer D-1-85-127-21. Daher ist auf die Gestaltung 

der zukünftigen Bebauung ein besonderes Augenmerk zu legen. Eine Beeinträchti-

gung des Baudenkmals ist durch die Bebauung jedoch nicht zu erwarten.  

Um die Kirche befindet sich das Bodendenkmal D-1-7332-0222 „Mittelalterliche und 

frühneuzeitliche Befunde im Bereich der Kath. Pfarrkirche St. Gertrud in Dinkelshau-

sen“. 

Die Tatsache, dass aus den Denkmaldaten des Bayerischen Landesamtes für Denk-

malpflege keine Bodendenkmäler im Plangebiet hervorgehen, schließt deren 
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Vorhandensein nicht generell aus. Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler un-

terliegen der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder an 

die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1 - 2 BayDSchG (Bayerisches 

Denkmalschutzgesetz). 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art ist zudem eine Denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 

7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der 

zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.  

 

8.3 Klimaschutz 

Bauleitpläne sollen nach § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB dazu beitragen, eine menschen-

würdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und 

zu entwickeln, auch in Verantwortung für einen allgemeinen Klimaschutz. Bei der Auf-

stellung von Bauleitplänen sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die Nutzung erneuerbarer 

Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie zu berücksichtigen 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB). Im Falle eines Neubaus sind die Eigentümer seit 2009 

verpflichtet, anteilig regenerative Energien zu nutzen. Dies kann unter anderem durch 

Holzpelletkessel, Wärmepumpen oder Solaranlagen geschehen. 

Innerhalb des Planumgriffs kann die Nutzung von Solarenergie durch die Installation 

von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen auf den Dachflächen weiter ausgebaut 

werden. Durch die Ausrichtung der Dachfläche nach Westen ergibt sich eine begüns-

tigte Möglichkeit der Errichtung von Solaranlagen. Des Weiteren kann durch die 

Orientierung der Gebäudeflächen nach Westen der Wärmeeintrag durch solare Ein-

strahlung über die Gebäudefassade bestmöglich ausgeschöpft werden. 

Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken: 

- Baukörperstellung nach Westen ermöglicht eine individuelle und optimale Ausnut-

zung von Solarenergie 

- Festsetzung zur Baumpflanzung als ausgleichende Wirkung für das lokale Klima 

- Festsetzung wasserdurchlässiger Bodenbeläge zur Regulierung der klimatischen 

Aufheizungseffekte 

 

8.4         Hochwasserschutz 

Es befinden sich keine Gewässer in unmittelbarer Nähe des Vorhabengebiets. 

9 Ver- und Entsorgung 

9.1 Wasserversorgung 

Die Versorgung mit Trinkwasser wird durch den Zweckverband zur Wasserversor-

gung der Burgheimer Gruppe sichergestellt. 
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9.2 Abwasserbeseitigung 

Niederschlagswasserbeseitigung 

Das von den Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen abfließende Nieder-

schlagswasser des Baugrundstücks ist grundsätzlich auf dem Grundstück breitflächig 

zu versickern, sofern der Untergrund entsprechende Durchlässigkeiten aufweist und 

ein entsprechender Grundwasserflurabstand gegeben ist. 

Für die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser sind die 

Anforderungen der „Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von 

gesammeltem Niederschlagswasser“ (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - 

NWFreiV), die hierzu eingeführten Technischen Regeln (Technische Regeln zum 

schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser, 

TRENGW und Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Nie-

derschlagswasser in oberirdische Gewässer, TRENOG), in den jeweils aktuellen 

Versionen zu beachten. 

Weiter sind bei der Planung das Merkblatt DWA-M 153 (Handlungsempfehlungen 

zum Umgang mit Regenwasser), das Arbeitsblatt DWA-A 138 (Anlagen zur Versicke-

rung von Niederschlagswasser) und gegebenenfalls die Arbeitsblätter DWA-A 117 

(Bemessung von Regenrückhalteräumen), DWA-A 118 (Hydraulische Bemessung 

und Nachweis von Entwässerungssystemen) und DWA-A 166 (Bauwerke der zentra-

len Regenwasserbehandlung und -rückhaltung) in den jeweils aktuellen Versionen zu 

berücksichtigen. 

Eine Versickerung von Niederschlagswasser darf ausschließlich über unbelastete Bo-

denflächen erfolgen. Ist die NWFreiV nicht anwendbar, so ist eine wasserrechtliche 

Erlaubnis erforderlich. Diese ist so rechtzeitig beim Landratsamt zu beantragen, dass 

vor Einleitungsbeginn das wasserrechtliche Verfahren durchgeführt werden kann. 

Grund- und Schichtwasserableitung 

Hausdränagen dürfen am Abwasserkanal nicht angeschlossen werden. 

Abwasserbeseitigung 

Das Abwasser ist in den öffentlichen Kanal einzuleiten. 

9.3 Abfallentsorgung 

Das Baugebiet kann über die Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen bedient 

werden. 

9.4 Grundwasser- und Bodenschutz, Altlasten 

Nach derzeitiger Erkenntnislage sind im Plangebiet keine Altlastenverdachtsflächen, 

Altablagerungen bzw. schädlichen Bodenveränderungen bekannt. Es ist dennoch 

nicht auszuschließen, dass im Zuge von Baumaßnahmen im betroffenen Bereich Alt-

lastenverdachtsflächen oder sonstige schädliche Bodenverunreinigung aufgedeckt 

werden. Sollte sich dies bestätigen, sind das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen 

und das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt umgehend zu informieren. 
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10 Umsetzung und Auswirkung der Planung 

Mit der vorliegenden Einbeziehungssatzung wird eine einzelne, durch die bauliche 

Nutzung angrenzender Bereiche geprägte Außenbereichsfläche in den im Zusam-

menhang bebauten Ortsteil einbezogen. 

Es ist mit einer zügigen Bebauung des Grundstücks seitens der Bauherren zu rech-

nen. 

Durch geeignete Festsetzungen werden die Beeinträchtigungen auf das Landschafts-

bild minimiert und die Belange der Baukultur gewahrt. Es findet kein Eingriff in Natur 

und Landschaft statt. 

 


